Delegierte Mitbestimmung von PatientInnen 

auf nationaler Ebene in Deutschland

Zusammenfassung eines mündlichen Berichts von Jürgen Matzat, Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen, Giessen.

Bisher

In Deutschland werden Versorgungsregelungen und wichtige Weichenstellungen auf nationaler Ebene durch den "Gemeinsamen Bundesausschuss" getroffen (z.B. Entscheid über krankenkassenpflichtige Leistungen). Dieser bestand bis Ende 2003  je zur Hälfte aus Vertretern der Ärzteschaft und der Krankenversicherer. Diese funktionieren nach dem Prinzip der "gemeinsamen Selbstverwaltung" (ähnlich wie in der Schweiz Radio und TV DRS). 

Der "Deutsche Bundesausschuss" funktioniert mit Unterkommissionen (z.B. Transport, Psychotherapie, Rehabilitation).

Neu

Seit 2004 ist eine Patienten-Vertretung in diesem Gemeinsamen Bundesausschuss (Haupt- und Unterkommissionen) gesetzlich geregelt (Gesundheitsmodernisierungsgesetz GMG: Patientenbeteiligungsverordnung). Die Regelung basiert auf einem Rechtsgutachten von Hard und Franck, im Auftrag der dt. Bundesregierung und dem Bundesland Westfahlen – publiziert in einem Buch (Literaturangaben folgen)

Regelungen

Rechte der PatientenvertreterInnen:

· Rederecht: Sie haben das Recht in der Kommission zu reden und angehört zu werden

· Antragsrecht: Sie haben das Recht, die Bearbeitung von Themen zu beantragen.

· Aber kein Stimmrecht. Begründung: Sie tragen nicht in derselben Weise die direkten Konsequenzen von Entscheiden.

Berücksichtige Organisationen 

Die Bundesregierung hat entschieden, dass PatientenvertreterInnen keine Privatpersonen sein können, sondern von einer der folgenden Organisationen delegiert werden müssen:

· dt. Verbraucherschutzorganisation (Konsumentenschutz) 

· Bundesvereinigung der Patientenberatungsstellen (Patientenstellen)

· Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (Dachorganisation der Selbsthilfekontaktstellen)

· Deutscher Behindertenrat (Selbsthilfeorganisationen)

 Quoten

· Patientenvertreter haben in den Kommissionen gleich viele Sitze wie die Krankenversicherer (... und diese in der Regel wie die Ärzte) also besteht die Vertretung zu je einem Drittel.

· Direktbetroffene (Behindertenrat) haben mehr als die Hälfte der Patientensitze – also je ein Sitz der oben genannten Organisationen bedeutet mind. 4 Sitze aus dem Behindertenrat.

.

Voraussetzungen bei Organisationen und Personen
Gemeinnützige Organisationen

· Vereinsrechtlich organisiert

· Bundesweit tätig (national tätig)

· Besteht mindestens seit 3 (5?) Jahren

· Keine Pharma-Abhängigkeit (Spenden je nach Ausmass, Sponsoring nicht).

· Personen, die nicht in relevanten Berufsfeldern tätig sind – also keine betroffenen aber noch praktizierenden Ärzte oder KK-MitarbeiterInnen.

Vertragliche Verpflichtung zur Einhaltung dieser Regeln.

Interne Organisation
Die beteiligten Organisationen entscheiden gemeinsam über VertreterInnen, Diese müssen von den Kommissionen akzeptiert werden.

Die beteiligten Organisationen haben ein koordinierendes Gremium geschaffen, das sich regelmässig trifft. Die bet. Organisationen stellen dort Antrag auf beanspruchte Sitze – es gibt auch Kommissionen, wo die Sitze nicht beansprucht werden (thematisch zu weit weg). 

Behindertenrat

Lockerer Zusammenschluss der meisten national tätigen Selbsthilfeorganisationen (also regelwidrig akzeptiert obwohl kein Verein), dazu gehören grosse Dachverbände, wie auch kleine Organisationen mit je einer Stimme – wobei die grossen Verbände mit ihrer grösseren Erfahrung tatsächlich eine "primus inter pares"- Funktion hätten.

Dieser Behindertenrat ist noch jung, und im Hinblick auf dieses Gesetz entstanden.  

www.deutscherbehindertenrat.de 

Finanzierung

In Deutschland wird die Selbsthilfe seit vielen Jahren, und seit 2000 gesetzlich verankert mit 0,53 Euro pro versicherte Person öffentlich gefördert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Beteiligungsmöglichkeiten der Selbsthilfeorganisationen, die offenbar in der Lage sind, entsprechende SpezialistInnen zur Verfügung zu stellen.

Über die finanziellen Möglichkeiten der anderen Partner fehlen mir die Informationen.

Basel, 02.11.2004, Vreni Vogelsanger, Stiftung KOSCH 
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